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Bankenaufsicht in Deutschland 
Nur ein stabiles Finanzsystem kann seine gesamtwirtschaftliche Funktion - die kostengünstige Transformation und Bereitstellung 
finanzieller Mittel - erfüllen. Ein funktionstüchtiges Bankwesen ist für die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft unverzichtbar 
und eine effiziente Bankenaufsicht daher gesamtwirtschaftlich notwendig. 
Rechtliche Grundlage für die Aufsicht über Banken ist in erster Linie das KWG, das seit seiner Ausfertigung im Jahre 1961 bis heute 
mehrmals in größerem Umfang geändert wurde. Daneben gibt es einige Spezialgesetze wie das Pfandbriefgesetz, das Depotgesetz, 
das Bausparkassengesetz und die Sparkassengesetze der Bundesländer. 
Ziele der Bankenaufsicht 
Die Hauptziele der Bankenaufsicht sind in § 6 Abs. 2 KWG zusammengefasst. Sie bestehen darin, Missständen im Kreditwesen 
entgegenzuwirken, die 

 die Sicherheit der den Instituten anvertrauten Vermögenswerte gefährden, 

 die ordnungsgemäße Durchführung der Bankgeschäfte beeinträchtigen oder 

 erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft nach sich ziehen können.  
Das KWG gibt Banken Regeln vor, die sie bei der Gründung und beim Betreiben ihrer Geschäfte zu beachten haben. Diese Regeln 
sind darauf ausgerichtet, Fehlentwicklungen vorzubeugen, die das reibungslose Funktionieren des Bankenapparates stören 
könnten. Wie intensiv Banken beaufsichtigt werden, hängt vor allem von Art und Umfang der Geschäfte ab, die sie betreiben. Die 
Aufsicht richtet grundsätzlich ihr Hauptaugenmerk darauf, dass Institute genügend Eigenkapital und Liquidität vorhalten und 
angemessene Risikokontrollmechanismen installiert haben. 
Die Gesetze, auf denen die Bankenaufsicht basiert, stehen im Einklang mit den Prinzipien der freien Marktwirtschaft. 
Geschäftspolitisch verantwortlich sind allein die Geschäftsleiter. Die Institute müssen aber qualitative und quantitative 
Rahmenbedingungen erfüllen und sind verpflichtet, ihre Bücher der Aufsicht offen zu legen. Soweit die BaFin im Rahmen ihrer 
Solvenzaufsicht erhebliche Defizite bei einem Institut entdeckt und die gesetzlich bestimmten Tatbestandsvoraussetzungen 
gegeben sind, kann sie jedoch auch aufsichtliche Maßnahmen ergreifen, die in die Geschäftspolitik des Instituts eingreifen. 
Die Bankenaufsicht kann - und soll auch - nicht in jedem Fall eine Insolvenz verhindern. Zum Schutz der Kunden gibt es daher eine 
gesetzliche Einlagensicherung. Sie garantiert dem Kunden, dass seine Einlagen pro Institut bis zu einem Betrag von 100.000 € 
geschützt sind (§ 4 Abs. 2 EAEG). Daneben existieren aber auch privatwirtschaftliche Sicherungseinrichtungen der Verbände, die 
über das gesetzlich vorgegebene Maß hinaus gehen. 
Aufgabenteilung zwischen BaFin und Deutscher Bundesbank 
BaFin und Deutsche Bundesbank teilen sich Aufgaben in der Bankenaufsicht. Die BaFin übt als zuständige Verwaltungsbehörde 
gemäß § 6 Abs. 1 KWG die Aufsicht über die Institute nach Maßgabe des KWG aus. § 7 Abs. 1 KWG regelt die Zusammenarbeit 
zwischen der BaFin und der Deutschen Bundesbank bei der laufenden Überwachung der Institute durch die Deutsche Bundesbank. 
Danach wertet die Deutsche Bundesbank im Rahmen der laufenden Aufsicht unter anderem von Instituten regelmäßig 
einzureichende Berichte und Meldungen aus und prüft, ob die Eigenkapitalausstattung und die Risikosteuerungsverfahren der 
Institute angemessen sind. Die BaFin hat im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank eine Richtlinie zur Durchführung und 
Qualitätssicherung der laufenden Überwachung der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute durch die Deutsche Bundesbank 
erlassen (Aufsichtsrichtlinie). 
Erlaubniserteilung und laufende Aufsicht  
Vor der eigentlichen Beaufsichtigung eines Instituts durch die laufende Aufsicht steht die Erlaubniserteilung. 
Die Erlaubnis und ihre Voraussetzungen 
Wer in Deutschland Bankgeschäfte betreiben will, braucht eine schriftliche Erlaubnis der BaFin (§§ 32, 33 KWG). Dazu müssen 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden - hier einige Beispiele: 

 Bei Neugründung eines Instituts ist - je nach angestrebter Art der Geschäfte - ein bestimmtes Mindest-Anfangskapital 
nachzuweisen. Bei Wertpapierhandelsbanken etwa liegt das erforderliche Anfangskapital bei mindestens 730.000 Euro 
und bei Einlagenkreditinstituten bei mindestens fünf Millionen Euro. 

 Das Institut muss mindestens zwei Geschäftsleiter haben. Diese müssen fachlich geeignet und zuverlässig sein. Bei der 
fachlichen Eignung kommt es darauf an, dass die betreffende Person in ihrem bisherigen beruflichen Werdegang 
ausreichende theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen für die neue Tätigkeit gesammelt hat. Die 
Zuverlässigkeit prüft die BaFin unter Heranziehung von Informationen aus dem Bundeszentral- und dem 
Gewerbezentralregister. 

 Der Antragsteller hat anzugeben, wer in welcher Höhe bedeutende Beteiligungen (§ 1 Abs. 9 KWG) an dem geplanten 
Institut hält. Auch diese Personen müssen zuverlässig sein. Sind sie es nicht, oder genügen sie aus anderen Gründen 
nicht den im Interesse einer soliden und umsichtigen Institutsführung zu stellenden Ansprüchen, kann die BaFin die 
Erlaubnis versagen. 

 Außerdem muss der Erlaubnisantrag einen tragfähigen Geschäftsplan enthalten, aus dem die Art des geplanten 
Geschäfts, der organisatorische Aufbau und die geplanten internen Kontrollverfahren hervorgehen. Die BaFin prüft, ob 
der Antragsteller bereit und in der Lage ist, die erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, um seine 
Geschäfte ordnungsgemäß betreiben zu können. 

Laufende Aufsicht 
Die Bankenaufsicht überwacht die Institute nach deren Gründung laufend. Hierbei achtet sie vor allem auf folgende Punkte: 
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 Kreditinstitute müssen angemessene Eigenmittel haben (§ 10 KWG i.V.m. Art. 92 bis 386 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen – Capital Requirements Regulation 
(CRR)). Banken müssen zu jedem Zeitpunkt mindestens eine harte Kernkapitalquote von 4,5%, eine Kernkapitalquote 
von 6% und eine Gesamtkapitalquote von 8 % erfüllen. Im Rahmen der laufenden Aufsicht überwachen die Mitarbeiter 
der Bankenaufsicht zudem, ob die Institute für eingegangene Risiken aus den Bilanzaktiva und den außerbilanziellen 
Geschäften - etwa aus Forderungen, Wertpapieren, Derivaten oder Beteiligungen - über ausreichende Eigenmittel 
verfügen. Neben Ausfall- und Marktrisiken müssen auch operationelle Risiken mit angemessenen Eigenmitteln unterlegt 
werden. 

 Zusätzlich müssen die Institute Mittel für den Kapitalerhaltungspuffer, den Antizyklischen Kapitalpuffer und nach 
entsprechender Anordnung auch für den Kapitalpuffer für systemische Risiken, den Kapitalpuffer für global 
systemrelevante Institute und den Kapitalpuffer für anderweitig systemrelevante Institute vorhalten (§§ 10c bis 10i 
KWG). 

 Darüber hinaus prüft die Bankenaufsicht, ob die Liquidität ausreichend ist, ob die Institute also ihre Mittel so anlegen, 
dass jederzeit eine ausreichende Zahlungsfähigkeit gewährleistet ist (§ 11 KWG). 

 Im Rahmen des bankaufsichtlichen Überprüfungsprozesses (Supervisory Review Process- SRP) überwacht die BaFin 
zudem auch diejenigen Risiken, die nicht nach der CRR mit Eigenmitteln zu unterlegen sind (§ 6b KWG). Kernelemente 
des SRP sind die Etablierung adäquater Risikomanagementsysteme und deren Überwachung durch die Aufsicht: So 
müssen die Institute den so genannten „Internal Capital Adequacy Assessment Process“ (ICAAP) einrichten, der 
gewährleistet, dass sie über genügend internes Kapital zur Abdeckung aller wesentlichen Risiken verfügen. Außerdem 
müssen angemessene Leitungs-, Steuerungs- und Kontrollprozesse („Robust Governance Arrangements“) vorliegen. 
Dabei muss die Organisation eines Kreditinstituts nach Art und Umfang der betriebenen Geschäfte angemessen 
gestaltet werden. Dazu müssen die Institute die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) erfüllen. Sie 
müssen in der Lage sein, Risiken zu erkennen, zu messen und zu kontrollieren. Da Bankgeschäfte immer komplexer 
werden, müssen die Institute geeignete Vorkehrungen schaffen, um ihre unterschiedlichen Risiken zu steuern und zu 
überwachen. Daher ist es eine wichtige Aufgabe der BaFin zu prüfen, ob die bankeigenen Risikocontrolling- und 
Managementsysteme dies leisten können.  

Zu den wesentlichen Informationsquellen der Bankenaufseher gehören neben den Jahresabschlüssen die Prüfungsberichte, die 
Wirtschaftsprüfer oder Prüfungsverbände im Rahmen der Jahresabschlussprüfung erstellen. Darüber hinaus müssen die Institute 
monatlich Kurzbilanzen, so genannte Monatsausweise, einreichen, aus denen die wichtigsten Bilanz- und Risikopositionen und ihre 
Veränderungen hervorgehen. Außerdem müssen die Institute wichtige Veränderungen melden - zum Beispiel auftretende 
Bilanzverluste oder Änderungen in der Geschäftsleitung, im in- und ausländischen Zweigstellennetz oder bei Beteiligungen ab zehn 
Prozent. Meldepflichtig sind auch Groß- und Millionenkredite. Zudem kann sich die BaFin in Sonderprüfungen vor Ort einen 
vertieften Einblick in die wirtschaftliche Lage einer Bank verschaffen. Die BaFin kann diese Prüfungen anmelden, sie kann der Bank 
aber auch einen "Überraschungsbesuch" abstatten. 

Im Rahmen der Solvenzaufsicht verfügt die BaFin über alle aufsichtsrechtlichen Entscheidungskompetenzen. Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr reichen von schriftlichen Abmahnungen - so genannten gravierenden Beanstandungen - über Bußgelder bis hin 
zum Entzug der Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften und dem Schließen der Geschäftsräume. Sind die Geschäftsleiter 
unqualifiziert, kann die BaFin gegenüber dem Aufsichtsorgan verlangen, dass sie abberufen werden und sie durch einen 
Sonderbeauftragten ersetzen. Die BaFin kann auch Befugnisse eines Aufsichtsorgans auf einen Sonderbeauftragten übertragen. 
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